
Hilfsfondsordnung
der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig

konsolidierte nicht-amtliche Fassung einschließlich der Änderungen durch die  vierte 
Änderungsordnung vom  09.11.2015

E r s t e s  K a p i t e l

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Die  Studierendenschaft  der  Technischen  Universität  Braunschweig  unterhält  einen 
Hilfsfonds, der zur Vergabe von Beihilfen und kurzfristigen Darlehen an Studierende der 
Technischen Universität Braunschweig bestimmt ist.

§ 2

Der Hilfsfonds wird durch Beiträge der Studierenden sowie Spenden finanziert. Über die 
Höhe der Beiträge entscheidet das Studierendenparlament der Studierendenschaft der 
TU Braunschweig.

§ 3

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Beihilfen oder  kurzfristigen Darlehen besteht 
nicht.

§ 4

Das AStA-Sozialreferat legt zu Beginn jedes Semesters die Frist für die Einreichung von 
Anträgen auf Förderung fest und gibt diese durch Anschlag in den Geschäftsräumen des 
AStA bekannt.  Die Antragsfrist  sollte den 20. Mai (im Sommersemester)  bzw.  den 25. 
November (im Wintersemester) nicht überschreiten.

§ 4a

Falls  in  einem  Semester  noch  keine  Person(en)  für  das  AStA-Sozialreferat  benannt 
wurde(n)  oder  alle  Sozialreferentinnen  zurücktreten,  übernimmt  ein  vom  AStA 
festgelegtes Mitglied des AStAs sämtliche Aufgaben des Sozialreferats und leitet auch die 
Sitzung des Hilfsfondsausschusses als stimmberechtigtes Mitglied bis zur Bestätigung 
neuer Sozialreferentlnnen durch das Studierendenparlament.
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§ 5

Die Antragsformulare (Anlage 1 und Anlage 2) sind Bestandteil dieser Hilfsfondsordnung. 
Die Ausgestaltung der Antragsformulare obliegt dem AStA-Sozialreferat.

§ 5a

Macht eine Antragstellerin oder ein Antragsteller einmal wissentlich/ vorsätzlich falsche 
Angaben, so ist sie oder er von jeglicher weiteren Förderung ausgeschlossen.

Z w e i t e s  K a p i t e l

Hilfsfondsausschuss

§ 6

Der  Hilfsfondsausschuss  entscheidet  über  die  Aufteilung,  der  für  jedes  Semester  zur 
Verfügung stehenden  Mittel  für  kurzfristige  Darlehen  und  für  Beihilfen.  Ihm obliegt 
damit auch die Feststellung des Teilbetrages aus den Mitteln des Hilfsfonds, aus dem 
kurzfristige  Darlehen gewährt  werden können.  Nähere Einzelheiten für  Beihilfen sind 
den §§ 15 bis 17 und für kurzfristige Darlehen den §§ 18 bis 22 zu entnehmen.

§ 7

Der Hilfsfondsausschuss besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern:

1. den Mitgliedern des Sozialreferates mit zusammen einer Stimme,

2. den Mitgliedern des Finanzreferates mit zusammen einer Stimme,

3. den Mitgliedern des Auslandsreferates mit zusammen einer Stimme,

4. den  vorigen  Mitgliedern  des  amtierenden  Sozialreferates  mit  zusammen  einer 
Stimme,

5. vier  weiteren Mitgliedern der  Studierendenschaft,  welche dem Hilfsfondsausschuss 
nicht bereits aufgrund der Regelungen von § 7 Nr. 1 bis 4 angehören.
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§ 8

Die  nach  §  7  Nr.  5  benannten  Mitglieder  des  Hilfsfondsausschusses  werden  vom 
Studierendenparlament  für  eine  Amtszeit  von  2  Semestern  gewählt.  Erhält  eine/einer 
dieser Stimmberechtigten ein unter § 7 Nr. 1 bis 3 genanntes Referat oder wird er/sie 
Mitglied  des  AStA,  so  werden  ein  oder  entsprechend  viele  Mitglieder  des 
Hilfsfondsausschusses für den Restzeitraum neu gewählt.

§ 9

Das AStA-Sozialreferat führt den Vorsitz über die Sitzungen des Hilfsfondsausschusses 
und lädt zu ihnen ein.

§ 10

Die  Hilfsfondsausschusssitzungen sind  unter  Angabe einer  vorläufigen Tagesordnung 
mindestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin und mindestens einmal im Semester 
vom AStA-Sozialreferat einzuberufen. Die Einladungen können auf Wunsch auch per E-
Mail verschickt werden.

§ 11

Zu den Ausschusssitzungen können Vertreter des Studentenwerks Braunschweig und des 
International  Office der  Technischen Universität  Braunschweig  als  Berater  eingeladen 
werden.

§ 12

Der  Vorsitz  stellt  die  Beschlussfähigkeit  fest.  Der  Ausschuss  ist  beschlussfähig,  wenn 
mindestens  fünf  stimmberechtigte  Mitglieder  anwesend  sind.  Vertagte  oder  nicht 
beschlussfähige  Sitzungen  können  frühestens  24  Stunden  nach  Beginn  der 
ursprünglichen  Sitzung  unter  Beibehaltung  der  Tagesordnung  fortgesetzt  bzw. 
wiederholt werden.

§ 13

Der  Ausschuss  ist  gegenüber  dem  Studierendenparlament  weisungsgebunden  und 
rechenschaftspflichtig.
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§ 14

Die in der Sitzung besprochenen Fakten und die Protokolle sind vertraulich. Neben den 
unter § 7 Genannten darf der/die Geschäftsführer/in des AStA Einsicht in die Unterlagen 
des  Hilfsfonds  nehmen.  Über  weitere  Einsichtsberechtigte  entscheidet  der 
Hilfsfondsausschuss.

D r i t t e s  K a p i t e l

Beihilfen

§ 15

(1) Die Beihilfe wird als verlorener Zuschuss ausgezahlt.

(2)  Bei  der  Vergabe  von  Beihilfen  hat  sich  der  Hilfsfondsausschuss  nach  folgenden 
Kriterien zu richten:

1. Eine Förderung ist nur dann möglich, wenn der/die Antragsteller/in unverschuldet in 
Not  geraten  ist,  dadurch  Bedürftigkeit  entstanden  ist  und  ein  erfolgreicher 
Studienfortschritt anders nicht gewährleistet werden kann. Bedürftig im Sinne dieser 
Hilfsfondsordnung ist  jemand,  dessen  monatliches  Einkommen unter  dem jeweils 
gültigen BAföG-Höchstsatz liegt.

2. Bei  Knappheit  der  Mittel  hat  die  Förderung  von  Studierenden  vor  dem  ersten 
berufsqualifizierenden  Abschluss,  von  Studierenden  in  und  kurz  vor  einem 
Vor-/Examen,  von  Studierenden in  einem unbezahlten  oder  geringfügig  bezahlten 
Pflichtpraktikum,  von  Studierenden,  die  kranke  Angehörige  betreuen,  und 
Studierenden mit Kind Vorrang.

§ 16

Für die Höhe und Dauer von Beihilfen gelten folgende Bestimmungen:

1. Beihilfen werden für jeweils ein Semester vergeben.

2. Jede/r Studierende der Technischen Universität Braunschweig kann für maximal drei 
Semester  während  seiner/ihrer  Studienzeit  an  der  Technischen  Universität  eine 
Beihilfe erhalten. Vor dem Abschluss des Bachelorstudiums bzw. vor dem Ablegen der 
Zwischenprüfung bzw. des Vordiploms bzw. des ersten Staatsexamens sollten nicht 
mehr als zwei Beihilfen in Anspruch genommen werden.
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3. Die  Auszahlung  erfolgt  in  fünf  monatlichen  Raten.  Die  monatliche 
Förderungshöchstsumme soll dem jeweils gültigen BAföG-Höchstsatz entsprechen.

4. Gleichzeitige Förderung durch andere Institutionen wird angerechnet.

§ 17

Antragstellung und Beihilfevergabe folgt folgendem Verlauf:

1. der  Antrag  muss  von  dem/der  Antragsteller/in  persönlich  beim  AStA-Sozialreferat  
abgegeben werden.

2. Antragsteller/innen  bei  denen  trotz  persönlicher  Rücksprache  noch  Fragen  offen 
bleiben  bzw.  Unklarheiten  aufgetreten  sind,  können  zur  Sitzung  des 
Hilfsfondsausschusses  eingeladen  werden.  Es  gilt  die  unter  §  10  genannte  Frist. 
Fehlen diese Antragsteller/innen unentschuldigt, so wird der Antrag abgelehnt.

V i e r t e s  K a p i t e l

Kurzfristige Beihilfen

§ 18

Bei der Vergabe von kurzfristigen Darlehen gelten folgende Kriterien:

1. kurzfristige Darlehen können an Studierende, die unverschuldet in Not geraten sind 
und  deren  Einkommen  den  BAföG-Höchstsatz  nicht  wesentlich  überschreitet, 
vergeben werden.

2. ein  kurzfristiges  Darlehen  können  grundsätzlich  Studierende  ab  dem  zweiten 
Fachsemester beantragen.

3. ein  Darlehen  wird  nur  dann  gewährt,  wenn  der/  die  Antragsteller/in  frühere 
kurzfristige Darlehen getilgt hat. Zwischen der Tilgung des alten und der Gewährung 
des neuen kurzfristigen Darlehens muss ein Monat vergehen.

4. Studierenden,  die  eine  Beihilfe  nach  dieser  Hilfsfondsordnung  erhalten,  kann  im 
gleichen Semester kein kurzfristiges Darlehen gewährt werden.
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§ 19

Kurzfristige Darlehen werden in einer Höhe von bis zu 450 Euro vergeben.

§ 20

Der  Antrag  zu  einem  kurzfristigen  Darlehen  wird  persönlich  beim  AStA-Sozialreferat 
abgegeben. Über die Vergabe kurzfristiger Darlehen entscheidet das AStA-Sozialreferat 
und zwei Mitglieder des AStA. 

§ 21

Für kurzfristige Darlehen gelten folgende Rückzahlungsbedingungen:

1. Ein Darlehen muss nach Ablauf von drei Monaten seit seiner Vergabe zurückgezahlt  
werden. Die Rückzahlungsfrist bestätigt der/die Darlehensnehmer/in mit seiner/ihrer 
Unterschrift.

2. Kann  der/die  Antragsteller/in  das  Darlehen  nicht  in  der  vereinbarten  Zeit 
zurückzahlen,  hat  er/sie  sich  im  AStA-Service-Büro  zu  melden.  Danach  kann  auf 
Antrag ein neuer Rückzahlungsmodus vereinbart werden.

3. Wird  die  Rückzahlungsfrist  überschritten,  ist  der/  die  Darlehensnehmer/in 
anzumahnen. Vor einer gerichtlichen Beitreibung sollen drei Mahnungen verschickt 
werden.

4. Mahn- und Anwaltskosten gehen zu Lasten der Darlehensnehmer/innen.

Auf  ein  gerichtliches  Mahnverfahren  kann  verzichtet  werden,  kurzfristige  Darlehen 
können vom Hilfsfondsausschuss niedergeschlagenen werden,

1. wenn der/ die Darlehensnehmer/in nicht ermittelbar ist oder

2. wenn absehbar ist, dass die finanzielle Lage und/ oder die familiäre Situation des/ der 
Darlehensnehmers/in langfristig keine Darlehensrückzahlung erlauben werden oder

3. wenn  die  anfallenden  Mahn-  und  Anwaltskosten  den  Streitwert  zu  überschreiten 
drohen.
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§ 22

Der/Die Antragsteller/in kann gleichzeitig zu einem Antrag für ein kurzfristiges Darlehen, 
einen Antrag auf Gewährung einer Beihilfe stellen. Wird dieses Darlehen gewährt, erfolgt 
eine  sofortige  Umschuldung.  Wird  dem  Antrag  auf  Beihilfe  nicht  stattgegeben, 
verschiebt  sich  das  Datum  der  Darlehensvergabe  auf  das  Datum  der  jeweiligen 
Hilfsfondsausschusssitzung.

F ü n f t e s  K a p i t e l

Übergangsbestimmungen

§ 23

Für  die  die  Darlehen,  die  bis  zum  In-Kraft-Treten  der  1.  Änderung  dieser 
Hilfsfondsordnung vm 19. Juni 2006 vergeben wurden, gelten abweichend von § 21 die §§ 
18 und 19 sowie §§ 23 und 24 der Hilfsfondsordnung vom 2. Februar 2004.

S e c h s t e s  K a p i t e l

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

§ 24

(1) Diese Hilfsfondsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung durch Anschlag 
in den Geschäftsräumen des AStA in Kraft.

(2) Zugleich treten die Hilfsfondsordnung (bzw. Hilfsfondordnung) in Kraft seit dem 01. 
April   1977  zuletzt  geändert  durch  Beschluss  des  Studierendenparlamentes  vom  26. 
November  2001  sowie  alle  bis  dahin  gültigen  Hilfsfondsordnungen  der 
Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig außer Kraft.
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Anlage I

zur

Hilfsfondsordnung
der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig

Antrag auf Beihilfe
aus dem Hilfsfond der Studierendenschaft

mit der

Anlage zum Antrag auf Beihilfe aus dem Hilfsfond der
Studierendenschaft der TU Braunschweig

und dem

Infoblatt zum Antrag auf Beihilfe aus dem Hilfsfond der
Studierendenschaft der TU Braunschweig

[Antrag auf Gewährung einer Beihilfe]
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Informationsblatt zum Antrag auf eine Beihilfe aus dem Hilfsfonds der
Studierendenschaft der TU Braunschweig

Liebe Antragstellerin! Lieber Antragssteller!

1. Den  Antrag  bitte  vollständig  ausfüllen  und  unterschreiben.  Alle  erforderlichen
Unterlagen (s. unten) müssen von dir kopiert, dem Antrag beigefügt und persönlich
während  der  Sprechzeiten  des  Sozialreferats  im  AStA  abgegeben  werden.  Zur
Antragsabgabe bring bitte den Personalausweis oder den Reisepass, sowie die Origi-
nale der von dir bereits kopierten Unterlagen mit.

2. Jede/r Studierende der Technischen Universität Braunschweig kann für maximal drei
Semester  während  seiner/  ihrer  Studienzeit  an  der  Technischen  Universität
Braunschweig eine Beihilfe erhalten. Vor dem Abschluss des Bachelorstudiums bzw.
vor Ablegen des Vordiploms bzw. des ersten Staatsexamens sollen nicht mehr als  
zwei Beihilfen in Anspruch genommen werden.

3. Der  Antrag  muss  bis  spätestens  __________  bei  uns  abgegeben  werden.  Später
eintreffende Anträge können wir leider nicht mehr berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß
Dein Sozialreferat

Fragen  beantworten  wir  gerne  persönlich  oder  telefonisch  während der  Sprechzeiten 
unter der Tel.-Nr.: 391-4556.

Folgende Anlagen sind in Kopie abzugeben und als Original vorzuzeigen:
• Ausweis/ Pass (falls vorhanden: Aufenthaltstitel)
• Immatrikulationsbescheinigung
• Ausbildungsverlauf (schulischer Werdegang sowie mgl. Berufserfahrungen)
• Mietvertrag
• Kontoauszüge der letzten drei Monate, rückwirkend ab Datum der Antragsstellung 

(lückenlos)
• Lohnsteuerkarte oder Zwischenbescheinigung vom Arbeitgeber
• Nachweis über Schulden (auch private)

• Bachelor- und Masterstudierende:   aktueller Auszug vom Prüfungsamt

• Diplom-/Magister-/  Staatsexamensstudierende:   Kopie  vom  Vordiplomzeugnis/  
Zwischenprüfungszeugnis/ 1. Staatsexamenszeugnis, falls vorhanden.
(nur bei Erstantrag)

• Bescheinigung über erbrachte Studienleistungen (siehe Formblatt)
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Studierendenschaft der Technischen Universität
Braunschweig

Antrag auf eine Beihilfe aus dem Hilfsfonds der Studierendenschaft

1. Antragsstellerin
Name: Vorname:

Geburtsname: Staatsangehörigkeit:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift während des Semesters
Straße & Hausnummer:

Postleitzahl & Ort: Telefonnummer:
(Festnetz & Mobil)

E-Mail:

Heimatanschrift
Straße & Hausnummer

Postleitzahl & Ort:

2. Angaben zu deiner Familie

2.1 Angaben zum Ehepartner/zur Ehepartnerin oder PartnerIn in einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft

Name: Vorname:

Geburtsname: Staatsangehörigkeit:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift
Straße & Hausnummer:

Postleitzahl & Ort:

Beruf: monatl. Nettoverdienst:

2.2 Angaben zu deinen Kindern
Anzahl der Kinder: Alter der Kinder:

Unterhalt für Kind/er: Sonstige finanzielle Unterstützung für 
Kind/er:
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2.3 Angaben zu deiner Mutter
Name: Vorname:

Geburtsname: Staatsangehörigkeit:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift
Straße & Hausnummer:

Postleitzahl & Ort:

Beruf: monatl. Nettoverdienst:

2.4 Angaben zu deinem Vater
Name: Vorname:

Geburtsname: Staatsangehörigkeit:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift
Straße & Hausnummer:

Postleitzahl & Ort:

Beruf: monatl. Nettoverdienst:
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3. Studienverlauf

Seit wann bist Du immatrikuliert für das Fach, das Du momentan studierst?

______________________________________________________________

Welchen Studiengang studierst du? ___________________________________________

In welchem Fachsemester befindest du dich?____________________________________

Wann hast du vor, deinen derzeitigen Studiengang abzuschließen?

______________________________________________________

Falls Du im Bachelorstudium bist:

Wie viele Credit Points hast du bereits erbracht?__________________________________

Hast du vor, einen Master zu absolvieren?______________________________________

Wenn ja, wann wirst du dein Masterstudium voraussichtlich abschließen?

____________________________________________________________

Falls Du im Diplom-/ Magister-/ Staatsexamensstudium bist:

Hast  Du  die  Zwischenprüfung/  das  Vordiplom/  die  1.  Staatsexamensprüfung  schon 
gemacht? Wenn ja, wann?

_________________________________________________________________________

Wenn du die  Zwischenprüfung/ das Vordiplom/ die 1. Staatsexamensprüfung noch nicht 
hast:  Wann  hast  Du  dich  dafür  angemeldet?  Bzw.  wann  hast  du  vor,  die 
Zwischenprüfung/ das Vordiplom/ die 1. Staatsexamensprüfung zu machen?

_________________________________________________________________________

Bisherige Hochschulabschlüsse:

Art des Abschlusses Datum
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4. Bisherige Anträge aus dem Hilfsfonds des AStA-Sekretariat

4.1 Beihilfe aus dem Hilfsfonds (wurde über 5 Monate ausbezahlt)

Antragssemester genehmigt oder abgelehnt

4.2 Kurzfristiges Darlehen aus dem Hilfsfonds

Hast du ein kurzfristiges Darlehen aus dem Hilfsfonds des AStA erhalten?
Wenn ja, welche Summe musst du noch zurückzahlen.

5. Sonstige Anträge

Hast  Du  für  das  Antragssemester  weitere  Anträge,  z.B.  auf  Stipendien,  Darlehen, 
Beihilfen oder Sozialleistungen bei einer anderen Stelle beantrag?
Wenn ja, welche?

Hast du schon eine Zusage oder Absage erhalten?
Wenn nein, wann wirst du voraussichtlich Bescheid bekommen?

Sobald Bescheide eintreffen, reiche diese bitte bei uns nach!
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6. Studienfinanzierung

6.1 Bisherige Stipendien/ Darlehen/ Beihilfen
(während des gesamten Studiums)

Art Von – bis monatlich oder einmalig Gesamtbetrag

AStA-Hilfsfonds

Studentenwerk

Braunschweiger 
Bürgerpreis

International Office

DAAD

ESG

KHG

Andere

6.2 Durchschnittliches Einkommen

Im letzten halben Jahr Im kommenden Semester

monatlich Gesamtbetrag voraus.
monatlich

voraussichtlich
Gesamtbetrag

Aus eigener Arbeit

Unterstützung durch Eltern

Unterstützung  durch 
Geschwister / Verwandte

Aus  Stipendien/  Darlehen/ 
Beihilfen/ Sozialleistungen

Andere

6.3 Eigenes Vermögen: ________________ Euro
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7. Ausgaben

7.1 Monatliche Ausgaben

Art Betrag in Euro

Krankenkasse

Miete inkl. Nebenkosten

Strom

7.2 Schulden

Art der Schulden
(bei wem)

Seit wann? Muss  zurückgezahlt 
werden bis?

Betrag
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8. Ausführliche Begründung deines Antrags (Extrablatt möglich):

Rechtserklärung:

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, 
jede  Änderung  meiner  finanziellen  Lage,  insbesondere  aus  eigener  Arbeit,  Praktika 
und/oder sonstigen Vermögenszugewinn, z.B. durch Erbe, unverzüglich mitzuteilen.
Es ist mir bekannt, dass schuldhaft falsche, unvollständige oder verspätete Angaben den 
Verlust jeder Förderung und die Rückzahlung bereits gezahlter Förderungsbeiträge nach 
sich zieht,sowie eine Anzeige wegen Betrugs nach§ 263 StGB zur Folge hat.
Die  Richtlinien  zur  Förderung  aus  dem  Hilfsfonds  der  Studierendenschaft  der  TU 
Braunschweig habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich  verpflichte  mich,  jeden  zu  viel  gezahlten  Förderungsbetrag  zurückzuzahlen,  der 
darauf beruht, dass die in diesem Antrag enthaltenen Angaben nicht den tatsächlichen 
Verhältnissen  während des Bewilligungszeitraumes entsprechen, auch wenn ich hieran 
kein Verschulden habe.
Jede Änderung meiner Adresse teile ich unverzüglich mit.
Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  mit  Hilfe  des  Immatrikulationsamtes  die  von  mir 
angegebenen Daten überprüft werden können.
Zur  Vermeidung  einer  doppelten  Antragsbewilligung  erkläre  ich  mich  damit 
einverstanden, dass
zur zielgerechten Gewährung einer Beihilfe aus dem Hilfsfonds folgende Daten zwischen 
der Sozialberatung des Studentenwerks Braunschweig und dem Sozialreferat des AStA 
abgeglichen werden:
    • Matrikelnummer
    • beantragte Summe
    • Bewilligungszeitraum

Braunschweig, den____________________ Unterschrift
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Anlage zum Antrag auf ein Darlehen aus dem Hilfsfond
der Studierendenschaft der TU Braunschweig

Name:____________________________ Vorname:_____________________________

Geb. am:__________________________ In:___________________________________

Bescheinigung über erbrachte Studienleistungen
Hiermit  wird  bestätigt,  daß  die/  der  o.  a.  Studierende  an  folgenden  Seminaren, 
Prüfungen,  etc.  teilgenommen  hat  bzw.  an  folgenden  Entwürfen,  Studienarbeiten, 
Referaten etc. gearbeitet hat.
Die folgenden Angaben beschränken sich auf die letzten zwei Semester.

____________________________ _______________________________

Ort, Datum Stempel, Unterschrift
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Anlage  II

zur

Hilfsfondsordnung
der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig

Antrag
auf Gewährung eines kurzfristigen Darlehens

aus dem Hilfsfond
der Studierendenschaft der TU BS
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Antrag auf Gewährung eines kurzfristigen Darlehens
aus dem Hilfsfond der Studierendenschaft der TU BS

Braunschweig, den ____________

Hiermit beantrage ich ein kurzfristiges Darlehen aus dem Hilfsfond
der Studierendenschaft der TU Braunschweig in Höhe von Euro ____________________

Name  ___________________________________________________________________

Vorname   ________________________________________________________________

Geburtsdatum und -ort  _____________________________________________________

Matrikelnummer  __________________________________________________________

Fach und Semester _________________________________________________________

Semesteradresse ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Telefonnummer ___________________________________________________________

Heimatadresse ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ich verpflichte mich, das gewährte Darlehen in Höhe von Euro _____________________ 
drei Monate nach Auszahlung bis spätestens zum ________________________________
zurückzuzahlen. Eventuelle Adressenänderungen werde ich unverzüglich mitteilen.
Ich  nehme  davon  Kenntnis,  daß  bei  Nichteinhaltung  der  Frist  Mahnungen  und 
gerichtliche Schritte die Folge sind, für deren Kosten ich dann aufzukommen habe. Der 
Gerichtsstand ist Braunschweig.

__________________________
AntragstellerIn

Euro________________ nach den Bestimmungen der Hifsfondordnung gewährt.

_______________________________ __________________________
Sozialreferat AStA-Vorstand

__________________________
AStA-Vorstand

Rückzahlungen an die NORD/LB BLZ 250 500 00 Konto-Nummer 1 966 787
Telefonnummer für Rückfragen: 0531-391-4556
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